
BETRIEBSANWEISUNG  gemäß §14 GefStoffV 

Firma:        Datum:  

Abteilung/Arbeitsplatz:   

Tätigkeit:         Unterschrift: 
 
 
 
 

    Gruppe E 

    Reizende Gefahrstoffe 

 Nach Einatmen:     Von Dämpfen oder Stäuben frische Luft  
       zuführen. 

 Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser spülen (mind. 10 Minuten),   
       bereitgestellte Augenspülflasche benutzen,  
       Augenarzt aufsuchen (Gefahrstoffetikett/  
       Sicherheitsdatenblatt mitnehmen). 

 Nach Hautkontakt:     Mit Wasser und Seife abwaschen. 

 Nach Verschlucken:  Mund mit Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen 
       (Gefahrstoffetikett/Sicherheitsdatenblatt  
       mitnehmen). 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 Die Gefahrstoffe der Gruppe E können Säuren, Laugen oder 
Lösemittel enthalten. 

 Sie können bei der Einwirkung auf lebendes Gewebe, z.B. die Haut 
oder die Schleimhaut, Reizungen oder Entzündungen hervorrufen. 

 Säuren und Laugen können heftig miteinander unter 

Hitzeentwicklung reagieren. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 Beim Beseitigen verschütteter Gefahrstoffe der Gruppe E müssen die 
bereitgestellten Schutzhandschuhe und die Schutzbrille getragen 
werden.  

 

 Stäube und Dämpfe nicht einatmen, für frische Luft sorgen, ggf. 
Atemmaske tragen. 

 Feuer, offenes Licht und Rauchen sind verboten! 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 

ERSTE HILFE (Ersthelfer: siehe Aushang)  Notruf: 112 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

 Flüssige Gefahrstoffe der Gruppe E mit bereitgestelltem Binde-
Granulat aufnehmen. 

 Feste Gefahrstoffe der Gruppe E ohne zu stauben 
zusammentragen. 

 Benutztes Bindegranulat, feste und flüssige Reste und Abfälle der 
Gruppe E in für jeden Gefahrstoff separaten Sammelbehälter geben 
und als Sondermüll entsorgen. 


